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1Gefördert werden die technische Erneuerung und die Modernisierung von Seilbahnen einschließlich 
betriebsnotwendiger Nebenanlagen (z. B. Funktionsgebäude, Kassensysteme, Eingangsschranken, 
Zugangsbereich). 2Zusätzliche, in unmittelbarem Zusammenhang stehende Einrichtungen sind förderfähig, 
wenn diese für die Winter- bzw. die Sommernutzung wichtig sind und ein Bezug zur Seilbahnanlage 
besteht.


